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Erwägungen

E. 1
Das kantonale Gericht hat in teilweiser Gutheissung der Klage vom 30. Januar 2002 die
Stiftung dazu verpflichtet, dem Beschwerdeführer mit Wirkung ab 1. März 1993 die vollen
Invalidenleistungen auf der Grundlage des nach den Regeln des BVG zu ermittelnden
Altersguthabens ( Art. 15 und Art. 24 BVG ) auszurichten. Nachdem auf Grund der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde des G.________ nur Ansprüche aus weitergehender
Vorsorge streitig sind, ist die Anspruchsberechtigung nach BVG nicht zu prüfen. Im Urteil
O. vom 11. Oktober 2004, B 40/04, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in diesem
Sinne entschieden, weil es sich bei der Invalidenrentenberechtigung aus obligatorischer und
weitergehender beruflicher Vorsorge um zwei verschiedene Rechtsverhältnisse handelt.
Das hat hier auch unter dem Gesichtspunkt der von der Stiftung erhobenen Einrede der
Verjährung zu gelten.

E. 2
War eine versicherte Person im Zeitpunkt der Auflösung des Arbeitsverhältnisses oder bei
Ablauf der Nachdeckungsfrist nicht voll arbeitsfähig, so bleibt der Anspruch auf
Invaliditäts- und Todesfallleistungen nach den Bestimmungen des BVG gewahrt.

E. 2.1
Nach den Erwägungen im angefochtenen Entscheid sieht Art. 25 Ziffer 2 des
Stiftungsreglementes, im Gegensatz zu Ziffer 1 dieser Bestimmung, nur einen Anspruch auf
Leistungen gemäss BVG vor für den Fall, dass der Versicherte innert der
Nachdeckungsfrist oder bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses zwar bereits vollständig
oder teilweise arbeitsunfähig, nicht jedoch invalid gewesen sei. Daher habe der
Beschwerdeführer, der zwar arbeitsunfähig geworden aber noch nicht invalid gewesen sei,
keine über das BVG hinausgehenden Ansprüche. Demgegenüber bringt der
Beschwerdeführer vor, die vorinstanzliche Auslegung von Art. 25 des Reglementes
schränke den Kreis der Anspruchsberechtigten auf weitergehende Leistungen der
beruflichen Vorsorge derart ein, dass praktisch niemand mehr davon profitieren könne. Die
Bestimmung sei unklar und daher nach dem Grundsatz von Treu und Glauben so
auszulegen, wie sie vom Empfänger verstanden werden durfte.

E. 2.2
Nach Lehre und Rechtsprechung wird das Rechtsverhältnis zwischen einer
Vorsorgeeinrichtung und dem Vorsorgenehmer im Bereich der weitergehenden (vor-, über-



und unterobligatorischen) beruflichen Vorsorge nicht durch einen Versicherungsvertrag im
Sinne des VVG, sondern durch einen sog. Vorsorgevertrag begründet, der als
Innominatkontrakt (sui generis) zu bezeichnen ist. Als solcher untersteht er in erster Linie
den allgemeinen Bestimmungen des OR. Das Reglement stellt den vorformulierten Inhalt
des Vorsorgevertrages, d.h. dessen Allgemeine Bedingungen dar, denen sich der
Versicherte ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten unterzieht; gegebenenfalls
können individuelle Abmachungen hinzutreten. Es ist nach dem Vertrauensprinzip
auszulegen, wobei jedoch die den Allgemeinen Bedingungen innewohnenden
Besonderheiten zu beachten sind, wie insbesondere die sog. Unklarheits- und
Ungewöhnlichkeitsregeln ( BGE 116 V 222 Erw. 2), wonach mehrdeutige Wendungen in
vorformulierten Vertragsbedingungen im Zweifel zu Lasten jener Partei auszulegen sind,
die sie verfasst hat ( BGE 124 III 158 Erw. 1b mit Hinweisen).

E. 2.3
Im Abschnitt F. Vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses enthält das
Stiftungsreglement Bestimmungen über den Anspruch auf Freizügigkeitsleistungen (Art.
23), deren Höhe (Art. 24) und in Art. 25 solche über die Nachdeckung/Nachhaftung, wo
Folgendes vereinbart ist: 1. Die im Zeitpunkt der Auflösung des Arbeitsverhältnisses
versicherten Leistungen bei Tod und Invalidität bleiben unverändert versichert bis zum
Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses, längstens aber während 30 Tagen. Während der
Nachdeckungsfrist entstehende Ansprüche werden um bereits gewährte
Freizügigkeitsleistungen gekürzt.

E. 2.4
Nach der Formulierung von Art. 25 Stiftungsreglement soll der Anspruch der versicherten
Person auf Invaliditäts- und Todesfallleistungen dann "nach den Bestimmungen des BVG"
gewährt werden, wenn sie im Zeitpunkt der Auflösung des Arbeitsverhältnisses (und damit
des Vorsorgevertrages) oder bei Ablauf der vertraglichen Nachdeckungsfrist von 30 Tagen
"nicht voll arbeitsfähig" war. Diese Bezugnahme auf den Zustand "nicht voll arbeitsfähig"
ist zwar missverständlich und kann zweierlei bedeuten: Entweder wollte die Stiftung die im
massgeblichen Zeitpunkt teilweise arbeitsunfähige, aber noch nicht invalide Person in der
Zukunft nur mit (allfälligen) Invaliditäts- oder Todesfallleistungen nach den obligatorischen
Vorschriften des BVG versichern. Gegen diese vorinstanzliche Interpretation spricht, dass
in Art. 25 Stiftungsreglement dem Wortlaut nach nicht zwischen Arbeitsunfähigkeit und
Invalidität unterschieden wird, wie aus der Formulierung "nicht voll arbeitsfähig" deutlich
hervorgeht. Denn nach den Bestimmungen des BVG wird für die Leistungspflicht nur
vorausgesetzt, dass ein zeitlicher und sachlicher Zusammenhang zwischen der während der
Vorsorgezeit eingetretenen Arbeitsunfähigkeit und der später eingetretenen Invalidität
besteht ( Art. 23 BVG ; BGE 123 V 264 Erw. 1c, 120 V 117 f. Erw. 2c/aa und bb mit
Hinweisen). Daher liesse sich auch die Auffassung vertreten, die Stiftung habe die
fraglichen Leistungen nur insoweit auf das gesetzliche Obligatorium beschränken wollen,
als die versicherte Person im Zeitpunkt der Auflösung oder bei Ablauf der
Nachdeckungsfrist noch nicht arbeitsunfähig geworden war.

E. 2.5
Indessen ist aus dieser Mehrdeutigkeit als solcher noch nicht der Schluss zu ziehen, dass
Art. 25 des Reglementes im Sinne der Unklarheitsregel zu Lasten der Stiftung auszulegen
sei. Vielmehr ist bei der Interpretation auch der privatrechtlich geregelten



Vorsorgeansprüche insbesondere der Gleichbehandlungsgrundsatz zu berücksichtigen (vgl.
hiezu BGE 115 V 109 Erw. 4b und seitherige Rechtsprechung; zuletzt bestätigt bezüglich
einer privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtung in BGE 120 V 312 sowie SZS 2004 S. 437
Erw. 3.1, je mit Hinweisen; vgl. auch BGE 120 Ib 202 Erw. 3c). Träfe die in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde geäusserte Auffassung zu, dass der bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses (einschliesslich Ablauf der Nachdeckungszeit) voll arbeitsunfähigen,
aber noch nicht berenteten Person nach späterem Eintritt der Invalidität ein Anspruch auf
eine reglementarische Invaliditätsleistung erwüchse, würden solche Versicherte ungleich
besser gestellt als die Teilarbeitsfähigen, welche für alle nach Ausscheiden aus der
Vorsorgeeinrichtung entstehenden Rentenansprüche (oder Rentenerhöhungen) nach
insoweit eindeutiger Vorschrift gemäss Art. 25 Ziff. 2 Stiftungsreglement auf das
BVG-Minimum verwiesen sind. Für eine solche Differenzierung nach dem Ausmass der
beim Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung vorgelegenen Arbeitsunfähigkeit besteht kein
sachlicher Grund, und zwar umso weniger als auch der vollständig Arbeitsunfähige - im
Wortsinn des Stiftungsreglementes - als "nicht voll arbeitsfähig" bezeichnet werden kann.
Aus diesen auslegungsmässigen Erwägungen heraus dringt die Berufung auf die
Unklarheitsregel nicht durch. Art. 25 Ziff. 2 des Reglementes von 1986 enthält mit seiner
Beschränkung der nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses (einschliesslich
Nachdeckungszeit) entstehenden Invalidenrentenansprüche auf das gesetzliche
BVG-Minimum eine Lösung, welche viele Vorsorgeeinrichtungen kennen und deren
Rechtmässigkeit das Eidgenössische Versicherungsgericht stets bejaht hat (z.B. SZS 1997
S. 557 ff. mit Hinweisen). Mit Art. 25 Ziff. 1 des Reglementes schliesslich hat die streitige
Regelung nichts zu tun (vgl. dazu BGE 125 V 171 ), weshalb die Berufung darauf nicht
durchdringt. Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
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